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Vereine der Gemeinde Hoppegarten  
 
In der Gemeinde Hoppegarten sind derzeit 65 Vereine tätig. Davon sind 59 Vereine auf der 
Internetseite der Gemeinde Hoppegarten erfasst (größtenteils mit Kontaktdaten).  
 
Die 65 Vereine arbeiten in den verschiedensten Bereichen und können gemäß der geltenden 
Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Hoppegarten in den folgenden Bereichen gefördert werden:  
Kinder- und Jugendförderung, Sportförderung, Kultur-, Brauchtums- und Jubiläumsförderung, 
Seniorenförderung. 
 

1. Themenbereiche  
 

Kinder- und 
Jugendvereine 
 
Fördervereine 

Internationaler Bund (Familienzentrum Frau Simon-Wrobel), Jugendwerkstatt 
Hönow e.V.,  
 
Förderverein „Hönower Grundschulkids“, Förderverein „Kita Birkenstein“ e.V., 
Förderverein der Kita Rappel-Zappel e.V., Förderverein der Lenné Schule 
Hoppegarten e.V., Förderverein der Kita Traumzauberland, Hoppegartener 
Kids e.V. 

Sportvereine  
 
 
 
 
 
Reitsportvereine 

Anglerverein Dahlwitz-Hoppegarten, Ballsportfreunde Hönow e.V. i.G., BMX 
Projekt e.V., FSV Blau Weiß Mahlsdorf/Waldesruh e.V., Hönow FC, Karate 
Shotkan Ryu Kase-Ha-Stilvereinigung e.V., Neuenhagen-Hoppegartener 
Schützengilde 1927 e.V., SC Dynamo Hoppegarten e.V., Schützenclub Diana 
e.V., Schützenverein Hönow e.V., SG Fischer/ Käsler, Sportangelverein Hönow 
e.V., Taikyoku Karate e.V.  
Islandpferde Reitverein Hönow e.V., Ländlicher Reitverein Münchehofe 
e.V./Reitrevier Münchehofe, Pferdeland Münchehofe e.V., Reit- und Fahrverein 
„An der Rennbahn“ Hoppegarten e.V., Reit- und Voltigierclub e.V., Reiterklub 
Idea e.V., Reitverein Am Fließ e.V., Rennverein Hoppegarten e.V., VV 
Spreeteam e.V.  
Landesverband Pferdesport Berlin-Brandenburg e.V., Kreisreiterverband 
Märkisch-Oderland e.V. 

Kulturvereine 
 
 
 
 
 
 
 
Schutzvereine 
 
 
Chöre 

Freizeit- und Sportclub Hönow e.V., Hönower Bürgerverein und Machart, 
Kleingartenverein Waldesruh e.V., Kleintierzüchterverein e.V. Dahlwitz-
Hoppegarten Birkenstein D 674, Kleintierzuchtverein D 545 Berlin Mahlsdorf-
Waldesruh, Kulturverein „Grünes Tor“ Hoppegarten e.V., Mittendrin in 
Brandenburg gGmbH, NABU Ortsgruppe Hoppegarten, Siedlergemeinschaft 
Birkenstein e.V., Verein der Gartenfreunde Hönow e.V., Verein Volksfeste 
Hoppegarten e.V.,  
 
Birkensteiner Siedlerschutzverein e.V., Schutzverein Hönow e.V., Weißer Ring 
e.V. – Außenstelle MOL 
 
Chor der evangelischen Kirchengemeinde Hönow e.V., Gemischter Chor 
Hoppegarten e.V., Kirchenchor Hönow e.V., Männerchor der AWO 
Hoppegarten „Die lustigen Rentnersleut“ 

Senioren AWO Hoppegarten/Bundesverband e.V., AWO Waldesruh/ Bundesverband 
e.V., PC-Senioren Hönow e.V., Seniorenbeirat, Volkssolidarität Birkenstein 
e.V., Volkssolidarität Landesverband Brandenburg e.V. OG Hönow 

 

Sonstige Europäisches Energie- und Umweltforum e.V., Lohnsteuerberatung MOL e.V., 
LHR Bau- und ProjektentwicklungsGmbH, Neuer Anfang e.V., TSV Ausbau 
Berlin, Unternehmervereinigung Hoppegarten e.V., Verband Physikalische 
Therapie e.V., Verein für Sporttherapie e.V., Verein zur Pflege und zum Schutz 
von Schimpansen 
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2. Förderung von Vereinen 

 
2.1 Betriebskostenzuschuss 
 
Die Vereine SC Dynamo Hoppegarten e.V. und FSV Blau Weiß Mahlsdorf/Waldesruh e.V. erhielten 
gemäß dem Haushaltsbeschluss der Gemeindevertretung Hoppegarten im Jahr 2015 jeweils einen 
Betriebskostenzuschuss in Höhe von 12.000,00 €.  
Die Auszahlung erfolgte nach Einreichung und Überprüfung des Jahresabschlusses 2014.  
 
Vorbehaltlich des Haushaltsbeschlusses 2016 der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Hoppegarten sind auch im Jahr 2016 wieder je 12.000,00 € Betriebskostenzuschuss für die beiden 
Vereine vorgesehen.  
 
2.2. Vereinsförderung  
 
Vereinsförderung 2015 
Im Jahr 2015 waren 32.000,00 € im Fördermitteltopf Vereinsförderung (Kostenstelle 2840010).  
 
Es wurden insgesamt 42 Anträge auf Förderung von Maßnahmen gestellt, von denen 37 bewilligt 
und vier abgelehnt wurden. Die beantragte Förderung vom Schützenverein Hönow e.V. zur 
Erneuerung der Trainingsanlage ist weiterhin offen und wurde in das Haushaltsjahr 2016 
verschoben.  
 
Aus dem Fördermitteltopf für Vereinsförderung wurden 30.922,05 € ausgezahlt. Es verblieb somit 
ein Rest in Höhe von 1.077,95 €.  
 
Zusätzlich ging ein Zuschuss in Höhe von 1.200,00 € an die evangelische Kirchengemeinde 
Hönow für die Serenadenreihe 2015 aus der Kostenstelle für Förderungen der Kirchengemeinden 
(Kostenstelle 2910010).  
 
Im Haushaltplan 2015 wurde weiterhin eine Förderung für den Verein VfB Dahlwitz-Hoppegarten in 
Höhe von 2.000,00 € beschlossen, welche nach Vorlage und Überprüfung des Jahresabschlusses 
des Vereins auch ausgezahlt wurde (Kostenstelle 4210030).  
 
Somit ergibt sich eine Gesamtförderung in Höhe von 34.122,05 €.  
 
Eine detaillierte Aufstellung der beantragten Förderungen ist in Anlage 1 zu finden.   
 
Vereinsförderung 2016 
Seit dem 01.01.2016 gilt die neue Richtlinie der Gemeinde Hoppegarten zur Förderung von 
Vereinen in den Bereichen Jugend, Soziales, Kultur und Sport vom 30.09.2015. Demnach müssen 
Vereine die Anträge für Förderungen über 500,00 € bis zum 30.09 für das Folgejahr (abweichend 
für Jahr 2016 bis zum 31.03.) in der Gemeindeverwaltung einreichen.  
 
Insgesamt wurden bereits 44 Anträge abgegeben, wovon 35 für Förderungen mit einer Summe 
über 500,00 € sind. (Stand: 19.04.2016) 
 
Offen bleibt weiterhin der Antrag des Schützenvereins Hönow e.V., in dem sie bereits im 
Haushaltsjahr 2015 einen Zuschuss für die Anschaffung einer neuen Trainingsanlage beantragten.  
 
Die Förderanträge wurden aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung noch nicht bearbeitet. Es ist 
geplant, den Vereinen Vorinformationen zukommen zu lassen mit dem Inhalt, dass ihr 
Antrag positiv/negativ/verändert beschieden wird, sollte der Haushalt beschlossen werden. 
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Daraus ergibt sich folgende Fragestellung: Können die bereits beantragten Förderungen für die 
Maßnahmen, welche vor dem Haushaltsbeschluss 2016 stattgefunden haben (also bereits vom 
Verein durchgeführt wurden und abgeschlossen sind), im Nachhinein genehmigt und bezuschusst 
werden? Oder ist dann eine Förderung ausgeschlossen? (Es wurden bereits Abrechnungen für 
vergangene Veranstaltungen eingereicht.) 
 
Vorbehaltlich des Haushaltsbeschlusses 2016 der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Hoppegarten stehen im Fördermitteltopf für Vereinsförderung 40.000,00 € zur Verfügung. Es 
wurden mit Datum vom 19.04.2016 insgesamt 68.497,50 €  für Veranstaltungen und Maßnahmen 
von Vereinen beantragt.  
 
Eine detaillierte Aufstellung der bereits beantragten Förderungen ist in Anlage 2 zu finden. 
Aufgrund der Vielzahl der Anträge schlägt die Verwaltung vor, die beantragten Zuwendungen um 
einen bestimmten Prozentsatz zu kürzen, d.h. also z.B. bei 1.000 € Antragssumme und bei einer 
Kürzung um 20% sind nur 800 € zuzuwenden. 
 
2.3 weitere Förderungen  
 
Im Jahr 2015 hat die Jugendwerkstatt Hönow e.V. quartalsweise eine Fördersumme in Höhe von 
13.750,00 € (jährlich 55.000 €) für die Entwicklung und Durchführung von Angeboten in der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie mobilen Jugendarbeit und der Gemeinwesensarbeit im 
Ortsteil Hönow erhalten. Vorbehaltlich des Haushaltsbeschlusses 2016 der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Hoppegarten steht der Jugendwerksatt Hönow e.V. auch im Jahr 2016 eine 
jährliche finanzielle Unterstützung in Höhe von 55.000,00 € zur Verfügung.  
 
Eine weitere Förderung erhielt der Seniorenbeirat in Höhe von 3.580,61 €. Vorbehaltlich des 
Haushaltsbeschlusses 2016 der Gemeindevertretung der Gemeinde Hoppegarten ist im Jahr 2016 
eine Förderung in Höhe von 3.000,00 € für den Seniorenbeirat vorgesehen.  
 

3. Erbbaurechtsverträge 
 
In der Gemeinde Hoppegarten wurde mit insgesamt sechs Vereinen ein Erbbaurechtsvertrag 
geschlossen, davon jeweils drei in der Gemarkung Dahlwitz-Hoppegarten und Hönow. Aktuell wird 
jährlich ein Erbbauzins in Höhe von 17.561,68 € erhoben.  
Im Jahr 2017 kommt der Erbbauzins der Jugendwerkstatt Hönow e.V. in Höhe von 5.880,00 € 
hinzu, sodass ein jährlicher Betrag in Höhe von 23.441,68 € zu erwarten ist.   
 

Verein Gemarkung UR-Nr. Erbbauzins/a 

Lebenshilfe – LV Branden-
burg e.V. 

 Hönow 
Flur 3, Flurstück 550 

1123/1993 
vom 08.11.1993 

16.412,41 € 

Verband Wohneigentum – LV 
Brandenburg e.V.  

Dahlwitz Hoppegarten 
Flur 7, Flurstück 119 u. 120 

654/2002 
vom 22.08.2002 

669,90 € 

Evangelische Kirchen-
gemeinde Hönow 

Hönow 
Flur 2, Flurstück 2341 

170/2006 
vom 13.03.2006 

12,00 € 

Katholische Kirchen- 
gemeinde St. Georg 

Dahlwitz Hoppegarten 
Flur 7, Flurstück 513 

257/2008 
vom 24.06.2008 

12,00 € 

FSV Blau Weiß 
Mahlsdorf/Waldesruh e.V. 

Dahlwitz-Hoppegarten 
Flur 3, Flurstücke 1437 u.a. 
–  Sportplatz Waldesruh 

712/2009 
vom 01.12.2016 
 

451,31 € 
 

Jugendwerkstatt Hönow e.V. Hönow 
Flur 2, Flurstück 2570 und 
2534 

581/2011 
vom 20.10.2011 

0,00 € 
 
ab 2017: 
5880,00 € 

 
Der SC Dynamo Hoppegarten e.V. hat einen Pachtvertrag mit einer Pachtzahlung von 0 €. 
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4. Turnhallenbelegung 
 

Grundsätzlich vermietet werden die Turnhallen der Peter Joseph Lenné Oberschule mit 
Grundschulteil und Gebrüder-Grimm-Grundschule sowie der Gymnastikraum der Kita Kinderkiste 
und weitere Sport-/Gruppenräume der Kindertagesstätten.   
 
Der Sportplatz der Gebrüder-Grimm-Grundschule wird momentan nicht vermietet. Die 
Sportplatznutzung der Lenné Schule muss gesondert beantragt werden und wird nur in 
Ausnahmefällen genehmigt.  
 
Grundsätzlich erfolgt die Vergabe der Sportstätten nur von montags bis freitags nach dem Schul- 
und Kitasport bis maximal 22 Uhr. Die Turnhallen werden auch samstags und sonntags vermietet, 
da nur selten Wochenendveranstaltungen stattfinden. 
Der Gymnastikraum der Kita Kinderkiste wird derzeit  nur bis 21 Uhr genutzt.  
 
Viele Vereine (vor allem auch nichtortsansässige Vereine) möchten die Turnhallen der beiden 
Schulen über die Winterzeit nutzen, um die Zeit zu überbrücken, in der sie nicht auf den eigenen 
Sportplätzen trainieren können. Im Schuljahr 2015/2016 waren das folgende Vereine: 
Lenné Turnhalle: BMX Projekt e.V. (Okt-Mär), Blau Weiß Mahlsdorf/Waldesruh e.V. (Nov-Feb),  

SC Dynamo Hoppegarten e.V. (Nov-Feb), SG 47 Bruchmühle (Nov-Feb) 
Grimm-Turnhalle: SG Rot Weiß Neuenhagen e.V. (Nov-Feb) 
 
Die Nutzer erhalten vor Vertragsbeginn die Satzung für die Benutzung und über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für die Sportanlagen der Gemeinde Hoppegarten, die verbindlichen 
Nutzungshinweise sowie die jeweilige Hallenordnung zur Kenntnis. 
 

Turnhalle Peter Joseph Lenné OS mit GS 

 Schuljahr 2014/2015 Schuljahr 2015/2016 

Nutzungsstunden durch Vereine 
wöchentlich * 

30,5 29** 

Anzahl der Vereine gesamt 13 12 

ortsansässige Vereine 7 4 

nichtortsansässige Vereine 2 3 

ortsansässige Sportgruppen 4 4 

nichtortsansässige Sportgruppen 0 1 

Freie Stunden gesamt*** 8,5 4 

Einzelveranstaltungen gesamt 13 30 

* ohne Schule/Kita/Hort 
**Stand: April 2016 
***Montag – Freitag, da am Wochenende viele Veranstaltungen sind  
 
 

Turnhalle Gebrüder-Grimm-Grundschule 

 Schuljahr 2014/2015 Schuljahr 2015/2016 

Nutzungsstunden durch Vereine 
wöchentlich * 

29 34** 

Anzahl Vereine 10 14 

ortsansässige Vereine 2 3 

nichtortsansässige Vereine 4 4 

ortsansässige Sportgruppen 4 6 

nichtortsansässige Sportgruppen 0 1 

Freie Stunden gesamt*** 23 17 

Einzelveranstaltungen:  7 10 

* ohne Schule/Kita/Hort 
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**Stand: April 2016 
***Montag – Sonntag, da am Wochenende kaum Veranstaltungen sind 
 

Gymnastikraum Kita Kinderkiste 

 Schuljahr 2014/2015 Schuljahr 2015/2016 

Nutzungsstunden durch Vereine 
wöchentlich * 

9,5 12 

Anzahl Vereine 4 5 

ortsansässige Vereine 2 2 

nichtortsansässige Vereine 1 1 

ortsansässige Sportgruppen 1 2 

nichtortsansässige Sportgruppen 0 0 

Freie Stunden gesamt** 11,5 4,5 

* ohne Schule/Kita/Hort 
** Montag – Freitag, bis 21 Uhr  
 
 


